
Amtliche Bekanntmachung 
 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 96 „Sondergebiet Biogas – Oberer Mühlenweg“, der Ortschaft Groß Eilstorf mit örtlicher 
Bauvorschrift - Stadt Walsrode. 
 
Der Rat der Stadt Walsrode hat in seiner Sitzung am 01.11.2011 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 96 „Sondergebiet Biogas – Oberer Mühlenweg“, der Ortschaft Groß Eilstorf mit örtlicher Bauvorschrift als 
Satzung gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 96 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 
Kraft.  
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 96 liegt in der Gemarkung Groß Eilstorf, 
Flur 3 und ist in dem nachfolgenden Kartenausschnitt kenntlich gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 96 einschließlich Begründung und zusammenfassender 
Erklärung wird ab sofort im Rathaus Walsrode Zimmer 114, Lange Straße 22, 29664 Walsrode, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen. 
 
Es wird weiter auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.  
 
Hinweis: die Bekanntmachungen und Verkündungen der Stadt Walsrode werden ab dem 01.01.2012 nur 
noch im Internet unter der Internet-Adresse www.stadt-walsrode.de/Bekanntmachungen erfolgen 
 
 
Walsrode, 25.11.2011 
Stadt Walsrode 
Die Bürgermeisterin 
 
gez. Lorenz 
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